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NDB-Artikel
 
Eberstein, Josef Karl Theodor Freiherr von rheinbündischer Staatsmann, *
12.8.1761 Mannheim, † 29.4.1833 Mainz. (katholisch)
 
Genealogie
V Karl Christian (1724–95), kurpfälzischer Oberhofmeister u. Oberst, lebte
31 Jahre auf Betreiben s. Frau als Gesunder in einer Irrenanstalt, S des Karl,
nassauischer Oberjägermeister in Dillenburg;
 
M Sophie (1731–98), T des Hugo Phil. Eckenbert Frhr. v. Dalberg, fuldischer GR;
 
⚭ 1) 1788 Sophie v. Welden († 1791), 2) 1791 Maria Anna († 1807), T des →Karl
Frhr. v. Ritter zu Grünstein (1728–92), kurmainzischer GR, Hofrichter, Vicedom
u. Präs. des Handelsamts, 3) Paris 1808 Marguerite († 1837), T des Pierre Michel
Vicomte de Brosse († 1809), Maréchal de camp; 1 Tochter aus 1), 2 T aus 2), 1 T
aus 3);
 
E →Ernst v. Oidtmann (1854–1937), preußischer Gen.Lt., Dr. phil. h. c,
Genealoge u. Heraldiker.
 
 
Leben
1783 von seinem Paten Kurfürst →Karl Theodor von Pfalz-Bayern zum pfalz-
neuburgischen Regierungsrat bestellt, trat E. 1784 als Prinzenerzieher in
thurn- und taxissche Dienste und wurde 1788 dort wirklicher Geheimer Rat.
Seine Ernennung 1797 zum Generalpostdirektor in Regensburg scheiterte
am Widerspruch des Wiener Hofes. Durch eine Reihe von Flugschriften zu
Zeitproblemen, von denen eine Darstellung des westfälisch-fränkischen
Grafenstreits 1784 einiges Aufsehen erregte, erwarb sich E. einen Namen als
politischer Schriftsteller. 1806 trat er in die Dienste des Fürstprimas C. von
Dalberg und wurde Direktorialgesandter des vorgesehenen rheinbündischen
Bundestages. Er entwarf ein 19-Punkte-Programm für die 1. Sitzung, die
jedoch nie zustande kam. 1807/08 begleitete er Dalberg nach Paris und
versuchte dort, in verschiedenen Verfassungsentwürfen den Rheinbund
neu zu beleben. Darin wollte er einerseits den Rheinbund vor willkürlichen
Eingriffen →Napoleons schützen, andererseits eine gemeinsame Grundlage
durch Übernahme französischer Einrichtungen, wie des Code Napoléon und
des französischen Konkordats, schaffen. Als Konkommissar der Verwaltung
des Fürstentums Frankfurt erwies sich E. als typisch rheinbündischer
Reformer mit wenig Sinn für die Vergangenheit, aber einem anzuerkennenden
Organisationstalent. 1810 wurde E. Ministerstaatssekretär, Außen-, Kultus- und
Militärminister des Großherzogtums Frankfurt.
 
|



Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft zog sich E. aus dem öffentlichen
Leben zurück. Seine große Bibliothek hinterließ er der Stadt Mainz.
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ADB-Artikel
 
 
Eberstein: Joseph Karl Theodor Freiherr von E., der letzte männliche Sprosse
des Mannheimer Zweiges des Geschlechtes von Eberstein, wurde am 12.
August 1761 in Mannheim geboren. Am Hofe seines Pathen, des Kurfürsten
Karl Theodor von der Pfalz erzogen, wurde er 1780 Accessist auf der adeligen
Bank des kurpfälzischen Hofgerichts, 1783 kurpfälzisch-bairischer Kämmerer
und 1784 Wirklicher Neuburgischer adeliger Regierungsrath. Mit Erlaubniß des
Kurfürsten Karl Theodor trat er 1786 in den Dienst des Fürsten Karl Anselm
von Thurn und Taxis und zwar als Hofmeister der in Würzburg studirenden
Taxis’schen Prinzen, die er auch auf der üblichen Bildungsreise begleitete.
Nach der Rückkehr wurde er 1788 Wirklicher Geheimer Rath und Präsident
bei der fürstlichen Landesregierung in Regensburg, blieb aber auch weiterhin
Gouverneur des Erbprinzen Karl Alexander von Taxis. 1797 wurde E. zweiter
dirigirender Geheimer Rath und Präsident bei der Geheimen Canzlei und
General-Postdirection in Regensburg, zog sich aber schon 1798 ins Privatleben
nach Heidelberg zurück, anscheinend als Opfer einer Intrigue gegen ihn
am kaiserlichen Hofe. 1806 ernannte ihn Fürst Karl Alexander von Thurn
und Taxis zu seinem Residenten beim Fürsten Primas des Rheinbundes Karl
von Dalberg; dieser aber zog E. als Wirklichen Geheimen Staatsrath zur
Verwaltung des Fürstenthums Regensburg in seine Dienste und ernannte
ihn bald darauf am 29. November 1806 zum Concommissarius bei der für
die Verwaltung der Stadt Frankfurt a. M. eingesetzten fürstlich Primatischen
Generalcommission. Deren treibende Kraft war E.; voll Hohn und Spott gegen
die zurückgebliebene reichsstädtische Verwaltung griff er, dem der Fürst
die Oberaufsicht über den Dienstbetrieb der städtischen Aemter anvertraut
hatte, scharf ein; ein großer Theil der heilsamen Reformen, welche die
Generalcommission in rascher Folge einführte, ist seiner Energie und Einsicht
zu verdanken, besonders auf dem Gebiete des Armen- und Stiftungswesens.
Im September 1807 begleitete er den Fürsten Primas nach Paris und legte
hier einen interessanten Plan zu einem Fundamentalstatut|für den Rheinbund
vor; er scheiterte an der Abneigung Kaiser Napoleon's, dem Rheinbunde eine
festere Organisation zu geben. Am 6. September 1810 ernannte Dalberg,
der mit Eberstein's Geschäftsführung außerordentlich zufrieden war, ihn zum
Minister-Staatssecretär und zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
des Cultus und der Militär-Verwaltung des neugegründeten Großherzogthums
Frankfurt. E. war wohl derjenige Minister des Großherzogs Karl v. Dalberg, der
durch seine vielseitige Erfahrung und Entschlossenheit den größten Einfluß auf
den schwankenden Herrscher hatte. Er war der Typus eines rheinbündlerischen
Bureaukraten: rücksichtlos, aufgeklärt, an den Ideen der französischen
Revolution weitergebildet, von scharfem Blick und kaltem Verstand; wenn
man ihm auch gerade keine deutsch-nationale Gesinnung nachsagen kann,
so muß doch anerkannt werden, daß der harte Realpolitiker, dessen Ziel das
Wohl seines Kleinstaates war, das Heil für denselben nicht in der französischen
Bevormundung sah. Nach dem Zusammenbruche des Großherzogthums
Frankfurt zog sich E. nach Mainz zurück. Hier lebte er bis zu seinem am 29.
März 1833 erfolgten Tode. E. hat besonders im letzten Jahrzehnt des XVIII.
Jahrhunderts in einer Reihe von meist anonym erschienenen Schriften seine



Stellung zu den Zeit- und Tagesfragen dargelegt; sie dürften sich vollständig
in der Mainzer Stadtbibliothek finden, der er seine Bücher und Acten vermacht
hat; letztere sind für seine Thätigkeit unter dem Fürsten Primas und Großherzog
von Frankfurt nicht ohne Interesse.
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